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5. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Inkrafttreten Art. 22 1 Dieses Reglement mit Anhängen I, II und III tritt am 01.01.2025 in Kraft.

2 Es hebt alle ihm widersprechenden Vorschriften, insbesondere das

Personalreglement vom 18.08.2020 auf.

3 Die durch die Gemeindeversammlung am 23.06.2026 beschlossenen

Änderungen treten auf den 01.07.2026 in Kraft. 1

Die Gemeindeversammlung vom 10.12.2024 nahm dieses Reglement an.

Einwohnergemeinde Thörigen

Sandro Moret Susanne SIMONWILDI

Präsident Gemeindeverwalterin
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Auflagezeugnis

Die Gemeindeverwalterin hat dieses Reglement vom 07.11.2024 bis 10.12.2024 (dreissig Tage vor der

beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeverwaltung Thörigen öffentlich aufgelegt. Sie gab

die Auflage im amtlichen Anzeiger Nr. 45 vom 07.11.2024 bekannt.

3367 Thörigen, 10.01.2025

Susanne SIMONWILDI

Gemeindeverwalterin

Beschluss Einwohnergemeindeversammlung – Änderung 1

Die Gemeindeversammlung vom 23.06.2026 nahm die Änderung des Personalreglementes der

Einwohnergemeinde Thörigen an.

Einwohnergemeinde Thörigen

Sandro Moret Susanne SIMONWILDI

Präsident Gemeindeverwalterin

Auflagezeugnis – Änderung 1

Die Gemeindeverwalterin hat die Reglementsänderung vom 22.05.2026 bis 22.06.2026 (dreissig Tage vor

der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Sie gab die

Auflage im Anzeiger vom 21.05.2026 bekannt.

3367 Thörigen, 23.07.2026

Susanne SIMONWILDI

Gemeindeverwalterin
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Anhang III 1

Gemeinderat

Jahresentschädigung

Funktion Jahrespauschalentschädigung

Gemeindepräsidium CHF 18'600.00

Vizepräsidium CHF 2'500.00

Ressort Bildung sowie Kinder- und Jugendfragen CHF 7'600.00

Ressort Finanzen und öffentliche Sicherheit CHF 7'600.00

Ressort Infrastruktur CHF 15'700.00

Ressort service public und Gesellschaft CHF 8'600.00

Mit der Jahrespauschalentschädigung gelten als entschädigt: Abklärungen, Besprechungen mit der

Verwaltung und Dritten, Mithilfe bei Wahlen und Abstimmungen, ehrenamtlichen Pflichten und

Delegationen innerhalb der Gemeinde (z. B. Gemeindeanlässe etc.), Seniorenanlässe, Besuche bei

Jubilaren / Jubilarinnen, Mandatierungen, Natel- und Telefonspesen, Büro-Kleinmaterial, Benützung

private Infrastruktur sowie die Kilometerentschädigung für Fahrten innerhalb der Gemeinde.

Sitzungsgelder

Sitzungsgeld

Pro Gemeinderatssitzung CHF 200.00

Mit dem Sitzungsgeld gelten als entschädigt: Sitzungen, Sitzungsvorbereitung und Aktenstudium.

Spesen

Spesen

Reisespesen

Nach Möglichkeit sind die öffentlichen

Verkehrsmittel zu benützen.

Pro Autokilometer

Bahnbillet 2. Klasse

CHF 0.70

Ausserordentliche Projekte

Zusätzlich vergütet werden den einzelnenMitgliedern gemäss Personalverordnung Anhang I (Funktion III

Grundlohn) die Aufwände für vom Gemeinderat bewilligte ausserordentliche Projekte.



5/6

Infrastrukturkommission ISK

Sitzungsgelder

Sitzungsgeld

Pro ISK-Sitzung und Präsidium CHF 200.00

Pro ISK-Sitzung und Mitglied CHF 105.00

Mit dem Sitzungsgeld gelten als entschädigt: Sitzungen, Sitzungsvorbereitung und Aktenstudium.

Spesen

Spesen

Reisespesen

Nach Möglichkeit sind die öffentlichen

Verkehrsmittel zu benützen.

Pro Autokilometer: Für Reisen auf

Gemeindegebiet werden keine Reisespesen

ausbezahlt.

Bahnbillet 2. Klasse

CHF 0.70

Spezialaufgaben

Zusätzlich vergütet werden den einzelnenMitgliedern gemäss Personalverordnung Anhang I (Funktion III

Grundlohn) die Aufwände für von der ständigen Kommission bewilligte Spezialaufgaben.

Stimmausschuss

Abstimmungen undWahlen

Entschädigung

Pro Abstimmung und Mitglied (ausgenommen

Präsidium)

CHF 80.00

Pro Wahl und Mitglied (ausgenommen Präsidium) CHF 120.00
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Nichtständige Kommissionen, Gemeindedelegierte sowie evtl. Angestellte (Art. 20)

Sitzungsgelder

Sitzungsgeld

Kurzsitzung

maximal 2.5 Std.: Pro Stunde CHF 30.00

Halber Tag

Ab 2.5 Std. bis max. 5 Std.: Pro Sitzung CHF 100.00

Ganzer Tag

Ab 5 Std.: Pro Sitzung CHF 180.00

Mit dem Sitzungsgeld gelten als entschädigt: Sitzungen, Sitzungsvorbereitung und Aktenstudium.

Spesen

Spesen

Reisespesen

Nach Möglichkeit sind die öffentlichen

Verkehrsmittel zu benützen.

Pro Autokilometer: Für Reisen auf

Gemeindegebiet werden keine Reisespesen

ausbezahlt.

Bahnbillet 2. Klasse

CHF 0.70

Ausserordentliche Projekte / Spezialaufgaben

Zusätzlich vergütet werden den einzelnenMitgliedern gemäss Personalverordnung Anhang I (Funktion III

Grundlohn) die Aufwände für vom Gemeinderat ausserordentliche Projekte / von der nichtständigen

Kommission bewilligte Spezialaufgaben.


